
Tagesordnung der DGZMK- 
Hauptversammlung 2020
Donnerstag, den 12. November 2020 um 17:00 Uhr  
im Videoraum für die DGZMK Hauptversammlung.  
Anmeldung über www.dgzmk.de/Hauptversammlung

I. Genehmigung der Tagesordnung
II. Bericht des Präsidenten über das abgelaufene 

Geschäftsjahr
III. Bericht des Vizepräsidenten
IV. Bericht des Generalsekretärs
V.  Bericht des APW-Vorsitzenden
VI. Bericht des Kassenprüfers
VI. Entlastung des Vorstandes
VII. Genehmigung des Haushaltsplanes 2021
VIII. Ernennung des Wahlausschusses

Aufgrund des bestehenden Infek -
tionsrisikos mit Corvid-19 findet die 
DGZMK Hauptversammlung in die-
sem Jahr online statt. 

Die Hauptversammlung wird über 
eine Videoplattform (Zoom) übertra-
gen. 

Für die Teilnahme ist eine vor-
herige Registrierung über die DGZMK 
Seite www.dgzmk.de/Haupversamm
lung bis zum 11. November 10 Uhr 
zwingend erforderlich. Nach der Re-
gistrierung erhalten Mitglieder die 
Zugangsdaten für die Online-Teilnah-
me sowie stimmberechtigte Mitglie-
der einen gesonderten Code für die 
Online Abstimmungen und Wahlen. 

Welches Equipment benötigen Sie 
für eine Online-Teilnahme ?

Für die Registrierung benötigen 
Sie eine E-Mail-Adresse und Ihre Mit-
gliedsnummer.

Für die Online-Teilnahme benöti-
gen Sie einen Laptop oder einen PC. 
Eine Videokamera ist nicht zwingend 
erforderlich. Die Möglichkeit der 
Tonübertragung (Mikrofon) ist vor-
teilhaft, sofern Sie beabsichtigen 
Wortbeiträge abzugeben. Für kürzere 
Beiträge besteht aber auch die Mög-
lichkeit via Chat. 

Für die Online-Abstimmungen 
benötigen Sie ein Handy, auf dem Sie 
Ihre E-Mails empfangen können und 
auf dem sich ein Internetbrowser be-
findet (handelsübliche Ausstattung 

eines Smartphones). Eine App muss 
nicht heruntergeladen werden. 

Weitere Informationen zu dem 
Verfahren wird die DGZMK auf  
ihrer Webseite unter www.dgzmk.de/
Hauptversammlung und im Newslet-
ter veröffentlichen.

Anlage zu TOP X: Änderung der 
DGZMK Satzung1

§ 7 Hauptversammlung
(1) Alljährlich einmal hat der Vor-
stand anlässlich der wissenschaft -
lichen Jahrestagung gemäß § 3 eine 
Hauptversammlung einzuberufen, in 
der der Präsident seinen Jahresbericht 
erstattet und der Generalsekretär 
Rechnung ablegt.
(2) Die Ankündigung der Hauptver-
sammlung erfolgt durch den Präsiden-
ten auf der Internetseite der DGZMK 
[in zwei Publikationsorganen] mit einer 
Frist von mindestens 10 Wochen.
(3) Die Einladung mit Bekanntgabe 
der Tagesordnung erfolgt durch den 
Präsidenten auf der Internetseite der 
DGZMK [in den betreffenden Publika -
tionsorganen] mit einer Frist von min-
destens 4 Wochen.

§ 7 a Durchführung der  
Hauptversammlung  
(wird neu eingefügt)

1.  Der Geschäftsführende Vorstand 
kann beschließen, 

– a) die Hauptversammlung ohne 
Anwesenheit der Mitglieder 
an einem Versammlungsort 
durchzuführen und den Mit-
gliedern zu gestatten, ihre 
Mitgliederrechte im Wege der 
elektronischen Kommunika -
tion auszuüben und/oder 

– b) den Mitgliedern zu gestatten 
ohne Teilnahme an der 
Hauptversammlung ihre 
Stimmen vor der Durchfüh-
rung der Hauptversammlung 
schriftlich abzugeben. Der-
artige schriftliche Stimm-
abgaben sind gültig, wenn al-
le Mitglieder mit der Ankün-
digung der Tagesordnung der 
Hauptversammlung (§ 7 Abs. 
3) über die Möglichkeit der 
schriftlichen Stimmabgabe 
informiert wurden und 
Stimmabgaben spätestens 
zwei Kalenderwochen vor 
dem angekündigten Haupt-
versammlungstermin auf der 
Geschäftsstelle der DGZMK 
in Textform eingehen. Die 
Mitglieder sind auf die ein-
zuhaltende Frist in der Tages-
ordnung der Hauptversamm-
lung hinzuweisen. Die abge-
gebenen Stimmen dürfen bis 
zur Durchführung der Haupt-
versammlung nur durch den 
Vorstand oder einen vom 

IX. Wahlen
 A. Wahl der/s APW-Vorsitzenden
 B. Wahl der Kassenprüfer
X. Beschlussfassung über eingegangene Anträge
XI. Sonstiges 

Düsseldorf, den 01.10.2020
Prof. Dr. Roland Frankenberger
Präsident der DGZMK



Vorstand hierzu berufenen 
Mitarbeiter der Geschäftsstel-
le ausgewertet und verwahrt 
werden. Vorstand oder der 
berufene Mitarbeiter haben 
über das Ergebnis der schrift-
lichen Stimmabgabe bis zur 
Bekanntgabe in der Haupt-
versammlung gegenüber al-
len nicht in den Vorstand  
berufenen Mitgliedern sowie 
sonstigen Dritten Stillschwei-
gen zu bewahren. 

2.  Werden Maßnahmen nach Abs. 1 
lit. a) und b) kombiniert beschlos-
sen, sind die nach Maßgabe des 
Absatzes 1 lit. b) wirksam im Vor-
feld der Hauptversammlung abge-
gebenen Stimmen den nach Maß-
gabe des Absatzes 1 lit. a) abge-
gebenen Stimmen hinzuzurech-
nen, wobei sicherzustellen ist, dass 
das Ergebnis der schriftlichen 
Stimmabgaben bei Abstimmungen 
nach Absatz 1 lit. a) bis zum Ab-
schluss des Stimmabgabevorganges 
gegenüber allen Mitgliedern ge-
heim gehalten wird. 

3.  Soweit die Hauptversammlung 
über das Internet als Online-Ver-
sammlung stattfindet, ist sicher zu 
stellen, dass es sich bei der Ver-
sammlung um eine geschlossene 
Benutzergruppe handelt. Die Mit-
glieder verpflichten sich Zugangs-
daten nicht an Dritte weiter zu ge-
ben.

4.  Die weiteren Einzelheiten werden 
entsprechend des aktuellen Stan-
des der Technik und unter Berück-
sichtigung der aktuellen daten-
schutzrechtlichen Vorgaben durch 
den Geschäftsführenden Vorstand 
festgelegt. 

5. Diese Regelungen gelten analog für 
die Vorstands- und Beiratssitzun-
gen der DGZMK sowie ihrer un-
selbständigen Gesellschaften, Ar-
beitsgemeinschaften und Arbeits-
kreise.

§ 8 Aufgaben und Befugnisse 
der Hauptversammlung

(1) Die Aufgaben und Befugnisse der 
Hauptversammlung sind, soweit sich 
aus der Satzung nichts Abweichendes 
ergibt, insbesondere:

a) die Satzung einschließlich Wahl-
ordnung sowie die Geschäftsordnung 
für die Hauptversammlung zu be-
schließen,
b) die Jahresrechnung abzunehmen, 
sowie die Entlastung des Vorstandes 
und der Geschäftsführung zu be-
schließen,
c) Wahl des Vorstandes gemäß § 10,
d) [Wahl des Tagungsleiters]
e) Wahl der Kassenprüfer,
f) [Festlegung des Tagungsthemas],
g) [Festlegung des Tagungsortes]
h) Festsetzung des Beitrages,
i) Beschlussfassung über eingegan -
gene Anträge.

§ 10 Vorstand
(9) Scheidet ein Mitglied des Vorstan-
des vor Beendigung der Amtsdauer 
aus, so wählt die nächste Hauptver-
sammlung ein neues Vorstandsmit-
glied. [Seine Amtsdauer endet zu dem 
für das ausgeschiedene Mitglied gültigen 
Termin.]

§ 12 a Aufwendungsersatz
1. Mitglieder, Organmitglieder und 
Mitarbeiter des Vereins haben An-
spruch auf Ersatz ihrer nachgewiese-
nen Aufwendungen für eigene Aus-
lagen im Rahmen ihrer Tätigkeit und 
Aufgabenerfüllung nach § 670 BGB. 
2. Der Anspruch auf Aufwendungs-
ersatz kann nur innerhalb einer Frist 
von einem Jahr nach seiner Entste-
hung geltend gemacht werden. Er-
stattungen werden nur gewährt, 
wenn die Aufwendungen mit Belegen 
und Aufstellungen, die prüffähig sein 
müssen, nachgewiesen werden.
3. Von der Mitgliederversammlung 
können per Beschluss Pauschalen 
über die Höhe des Aufwendungsersat-
zes festgesetzt werden.
4. Darüber hinaus können die Vor-
standsaufgaben von DGZMK und 
APW im Rahmen der haushaltsrecht-
lichen Möglichkeiten gegen eine da-
rüber hinausgehende Entschädigung 
ausgeübt werden. Dies gilt auch, so-
weit der Vorstand Mitglieder mit ein-
zelnen Aufgaben beauftragt.
5. Die Entscheidung über die Art der 
Tätigkeit im Rahmen der Nr. 4 trifft 
der Vorstand, über die Höhe der Ent-
schädigung entscheidet die Mitglie-

derversammlung. Für die Geltend -
machung des Anspruches gilt Nr. 2 
entsprechend.
6. Für den Fall, dass die Beauftragung 
durch den Vorstand oder die Bestel-
lung durch die Mitgliederversamm-
lung widerrufen wird, erlischt damit 
auch das der Entschädigung zugrun-
deliegende Vertragsverhältnis mit 
dem Verein. Gleiches gilt für den 
Fall, dass auf Betreiben einer der Ver-
tragsparteien das Vertragsverhältnis 
endet.
7. Zur Erledigung der Geschäftsfüh-
rungsaufgaben und zur Führung der 
Geschäftsstelle ist der Vorstand er-
mächtigt, hauptamtlich Beschäftigte 
anzustellen.

§ 14 Tagungsleitung
(1) Der Geschäftsführende Vorstand 
ist für die Organisation, Planung und 
Durchführung der wissenschaftlichen 
Jahrestagung verantwortlich. [Der Ta-
gungsleiter wird von der Hauptversamm-
lung aus dem Kreis der Mitglieder der 
DGZMK gewählt. Ihm obliegt im Einver-
nehmen mit dem Vorstand die Vorberei-
tung und Leitung der wissenschaftlichen 
Sitzungen auf der Jahrestagung.]
(2) Der Geschäftsührende Vorstand 
erstattet dem Vorstand in seinen  
Sitzungen regelmäßig Bericht über 
den aktuellen Planungsstand. [Der 
Tagungsleiter nimmt an dem Teil der 
Vorstandssitzungen, die der Vorbereitung 
des wissenschaftlichen Programms die-
nen, mit beratender Stimme teil.]

§ 15 Beirat
(1) Zur Beratung des Vorstandes  
sowie zur Förderung der Verbindun-
gen zwischen der DGZMK und den 
selbständigen, der DGZMK assoziier-
ten wissenschaftlichen Gesellschaf-
ten, den Arbeitsgemeinschaften und  
Arbeitskreisen der DGZMK und den 
korporativ oder kooperierend der 
DGZMK beigetretenen Gesellschaften 
wird ein Beirat gebildet. Die genann-
ten Gruppierungen werden im Beirat 
jeweils durch ein Vorstandsmitglied 
vertreten. In der Regel sollte dies der/
die Präsident/in der Vorsitzende/r 
sein. 
(2) [Der Beirat besteht aus je einem Vor-
standsmitglied der selbständigen der 

1  Die neu eingefügten Änderungsvorschläge sind mit Unterstrich, die Streichungen in eckigen Klammern und in kursiv hervorgehoben.



DGZMK assoziierten wissenschaftlichen 
Gesellschaften, sowie je einem Vor-
standsmitglied der Arbeitsgemeinschaf-
ten und Arbeitskreise der DGZMK und 
der korporativ der DGZMK beigetretenen 
regionalen Gesellschaften.]
(2 neu) Die korporativ der DGZMK 
beigetretenen regionalen Gesellschaf-
ten wählen aus ihrer Mitte für jeweils 
vier Jahre eine/n Vertreter/in [in der 
Praxis tätigen Zahnarzt], der/die Mit-
glied der DGZMK ist und an den  
Vorstandssitzungen der DGZMK mit 
Stimmrecht teilnimmt. Das gewählte 
Mitglied darf nicht dem Vorstand  
einer der in § 10 Abs. 1 und Abs. 2 ge-
nannten Fachgesellschaften angehö-
ren.
(3 neu) Die übrigen assoziierten Ge-
sellschaften, Arbeitsgemeinschaften 
oder Arbeitskreise der DGZMK, die 

nicht [regionalen und nicht] im Vor-
stand vertreten[en] sind, [Gruppierun-
gen] wählen aus ihrer Mitte für je-
weils vier Jahre ein Mitglied, das  
ordentliches Mitglied der DGZMK ist, 
das an den Vorstandssitzungen der 
DGZMK mit Stimmrecht teilnimmt. 
Das gewählte Mitglied darf nicht dem 
Vorstand einer der in § 10 Abs. 1 und 
Abs. 2 genannten Fachgesellschaften 
angehören.
(4 neu) Sitzungen des Beirates werden 
durch den Präsidenten in der Regel 
anlässlich der Jahrestagung, bei Be-
darf oder auf Antrag von 1/3 der Bei-
ratsmitglieder unter entsprechender 
Anwendung der Geschäftsordnung 
des Vorstandes einberufen und gelei-
tet. Die Sitzungen können gemein-
sam mit den Vorstandssitzungen 
durchgeführt werden. Der Präsident 

kann Vertreter anderer Fachgesell-
schaften oder wissenschaftlicher Ver-
einigungen als Gäste einladen.

§ 18 Kassenprüfer
(1) Die DGZMK hat ihre Einnahmen 
und Ausgaben laufend zu buchen, 
nach Ablauf jedes Rechnungsjahres 
durch eine geeignete Prüfstelle prü-
fen und einen Revisionsbericht anfer-
tigen zu lassen. (2) Nach Ablauf jedes 
Rechnungsjahres und Vorliegen des 
Revisionsberichtes haben die alle 
zwei Jahre von der Hauptversamm-
lung gewählten zwei Kassenprüfer die 
zweckmäßige Verwendung der Haus-
haltsmittel zu prüfen, der Hauptver-
sammlung hierüber einen Bericht 
vorzulegen und dem Vorstand Vor-
schläge für seine Finanzplanung zu 
unterbreiten.


